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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AbgEO §15 Abs2;

BAO §212;

BAO §229;

Rechtssatz

Die Frage der rechtswirksamen Zustellung der Abgabenbescheide kann im Verfahren betre:end die Gewährung von

Zahlungserleichterungen nicht Entscheidungsgegenstand sein. Wird eine nicht rechtswirksame Zustellung der

Abgabenbescheide behauptet, bedeutet dies nichts anderes, als daß die Berechtigung zur Ausstellung eines

Rückstandsausweises gemäß § 229 BAO bestritten wird, darüber ist jedoch nur in einem Verfahren gemäß § 15 Abs 2

AbgEO abzusprechen.
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